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Vorwort zur 4. Aufl age

Seitdem EuGH-Urteil TOMS & Wholesale aus dem Jahr 2013 sah die Reisebranche 
einer Änderung des § 25 UStG mit Bedenken entgegen. Nun ist die EuGH-Ent-
scheidung über das Jahressteuergesetz 2019 in § 25 UStG umgesetzt worden. Die 
Gesetzesänderung beschert der Reisebranche große Veränderungen. Die Margen-
besteuerung hat seit 18. Dezember 2019 auch für B2B-Umsätze an Bedeutung 
gewonnen. Dies machte eine umfangreiche Überarbeitung des Themas erforder-
lich. Die Folgen der Ausweitung des Anwendungsbereichs der „Sonderregelung für 
Reisebüros“ erweisen sich als so tiefgreifend und umfangreich, dass ich dem Thema 
„Margenbesteuerung“ einen eigenen Band mit dem Titel „Umsatzsteuer in der 
Touristik – Teil II, Margenbesteuerung der Reiseveranstalter, Paketer und Incomer 
mit MICE- und Business Travel“ gewidmet habe.
Das vorliegende Buch behandelt weiterhin die Einführung in die Regelbesteuerung 
der Umsätze von Leistungsträgern der Reise- und Freizeitwirtschaft. Besondere Be-
achtung erhält innerhalb der Regelbesteuerung die Vermittlung von Einzelleistungen 
und Leistungspaketen der Reise- und Freizeitwirtschaft. Es zeigt sich, dass sich 
die gesetzlichen Änderungen zur Margenbesteuerung auch auf die Umsätze der 
Vermittler auswirken. 
Durch die Erweiterung der Margenbesteuerung auf den zwischenunternehme ri-
schen Bereich ergeben sich zahlreiche Abgrenzungsschwierigkeiten für Unter-
nehmer, die nicht an Urlauber veräußern, insbesondere für die MICE-Branche so-
wie für Wiederverkäufer und Zwischenhändler. Mit der Gesetzesänderung geht 
ein Ruck durch die gesamte Branche in Richtung eines Systemwechsels. Sämtliche 
Geschäftsvorfälle müssen neu durchleuchtet werden. Anhand der Ausführungen in 
diesem Buch wird deutlich, dass selbst Leistungsträger die Margenbesteuerung im 
Auge behalten müssen.
Dieses Arbeitsbuch dient als Hilfestellung für Unternehmer der Reise- und Freizeit-
wirtschaft sowie für Steuerberater mit Mandanten aus diesen Geschäftsfeldern. 
Es ist für Mitarbeiter der Abteilungen Steuern und Finanzbuchhaltung ebenso wie 
für Stu denten der Reise- und Eventwirtschaft ein nützliches Nachschlagewerk. Die 
Darstellungen sind sowohl für Steuerlaien als auch für Steuerfachleute gleicherma-
ßen verständlich aufbereitet. 
Die in meinen Ausführungen verwendeten Begriffe „Pauschalreise“ und „Touristik“ 
schließen im umsatzsteuerlichen Sinn den Geschäftstourismus der Anbieter von 
Businesspaketen und MICE-Reisen ein. In diesem Band werde ich aufgrund der 
vorgesehen kurzen Geltungsdauer der Umsatzsteuersenkung im 2. Halbjahr 2020 
(und bis 2022 für Speiserestauration) in den allgemeinen Berechnungen mit den 
üblichen Steuersätzen 19 und 7 Prozent arbeiten.
Selbstverständlich habe ich das Ziel, in meinen Ausführungen richtig und vollstän-
dig zu sein, muss jedoch Haftungsansprüche jeder Art ausschließen. Meine Aus-
füh rungen sind allgemeiner Art und ersetzen nicht die eingehende Erörterung mit 
einem steuerlichen Berater. 
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Ein besonderer Dank geht an meinen Lebensgefährten Dietrich Wagner für seinen 
liebevollen Beistand während der gesamten (steuerlich) turbulenten Entstehungszeit 
dieses Werkes. 
Den Lesern wünsche ich viel Freude in der praktischen Umsetzung.

Montevideo, Mai 2021 Cyrilla Wolf
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A.  Regelbesteuerung in der Reisewirtschaft

Die Grundprinzipien der Umsatzbesteuerung sind in §§ 1 bis 22f UStG gere-
gelt. Die dort genannten Vorschriften und Begriffsbestimmungen sind auch für 
die Sonderregelung des § 25 UStG zur Besteuerung von Reiseleistungen von Be-
deutung, soweit letztere nicht ausdrücklich anderslautende Bestimmungen vor-
gibt. Im Folgenden werden die für die Reisebranche wesentlichen umsatzsteuer-
lichen Grundlagen der Regelbesteuerung in einem branchenspezifi schen Kontext 
dargelegt.

I.  Grundlagen der Umsatzbesteuerung
Zur Untersuchung eines Umsatzes auf seine Besteuerung ist ein mehrstufi ges 
Prüfschema zu durchlaufen. Zunächst ist zu prüfen, ob es sich bei dem Umsatz 
um einen Umsatz im Sinne des Umsatzsteuergesetzes handelt. Der Umsatz muss 
von einem Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens gegen Entgelt im 
Inland erbracht worden sein (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG).
Als umsatzsteuerlicher Unternehmer gilt ein Unternehmer, der eine gewerbliche 
Tätigkeit selbständig ausübt (§ 2 Abs. 1 S. 1 UStG). Das Unternehmen umfasst 
dabei die gesamte gewerbliche Tätigkeit des Unternehmers (§ 2 Abs. 1 S. 2 UStG).
Anschließend ist zu untersuchen, ob es sich beim ausgeführten oder auszuführen-
den Umsatz um eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) oder sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 
UStG) handelt. Im nächsten Schritt ist zu prüfen, wo sich der zugrunde liegende 
Leistungsort befi ndet (Reihenfolge der Prüfung: § 3a Abs. 3 UStG, § 3a Abs. 5 
UStG, § 3a Abs. 6 UStG, § 3a Abs. 7 UStG, § 3a Abs. 8 UStG, § 3b UStG, § 3e 
UStG, § 3a Abs. 2 UStG und § 3a Abs. 1 UStG). Liegt dieser in Deutschland, handelt 
es sich um einen steuerbaren Umsatz, der steuerfrei (§ 4 UStG) oder steuerpfl ich-
tig sein kann. Auf einen steuerpfl ichtigen Umsatz ist der allgemeine Steuersatz (19 
bzw. 16 Prozent gem. § 12 Abs. 1 UStG) oder der ermäßigte Steuersatz (sieben 
bzw. fünf Prozent gem. § 12 Abs. 2 UStG) anzuwenden. Der Steuersatz berechnet 
sich auf der nach § 10 UStG zu ermittelnden Bemessungsgrundlage.
Des Weiteren ist der Zeitpunkt der Steuerentstehung festzustellen (§ 13 Abs. 1 
Nr. 1 lit. a UStG). Abschließend prüft der Unternehmer, ob ihm der Vorsteuerabzug 
gewährt wird (§ 15 UStG).
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Abb. 1: Prüfschema der Umsatzbesteuerung

1.  Steuerbare Umsätze (§ 1 UStG)

Umsätze unterliegen der Umsatzbesteuerung, wenn sämtliche Voraussetzungen 
der Steuerbarkeit gegeben sind. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG normiert hierzu fünf Tat-
bestands voraussetzungen, die gleichermaßen erfüllt sein müssen:

1. Es handelt sich um einen Umsatz in Form einer Lieferung oder sonstigen Leis-
tung.

2. Dieser wird von einem Unternehmer ausgeführt.
3. Er wird im Inland erbracht, d. h. der rechtliche Leistungsort liegt im Inland.
4. Es fi ndet ein Leistungsaustausch durch eine (entgeltliche) Gegenleistung statt.
5. Der Umsatz erfolgt im Rahmen des Unternehmens des Leistungserbringers.
Ist eines der vorgenannten Merkmale nicht erfüllt, handelt es sich um keinen 
Umsatz, der in den Anwendungsbereich des deutschen Umsatzsteuergesetzes 
fällt. Möglicherweise ist eine Leistung, deren umsatzsteuerlicher Ort im Ausland 
liegt, in einem anderen Land der Umsatzsteuer zu unterwerfen.
Steuerbare Umsätze sind Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Unter-
nehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt (§ 1 
Abs. 1 Nr. 1 UStG).
Eine entscheidende Voraussetzung für die Steuerbarkeit von Umsätzen ist, dass 
der Umsatzort nach der umsatzsteuerrechtlichen Ortsbestimmung im Inland 
liegt. Wird ein Umsatz im Inland ausgeführt, kommt es für die Besteuerung nicht 



1.  Steuerbare Umsätze (§ 1 UStG) 23

darauf an, ob der Unternehmer deutscher Staatsangehöriger ist, seinen Wohnsitz 
oder Unternehmenssitz im Inland hat, im Inland eine Betriebsstätte unterhält, die 
Rechnung erteilt oder die Zahlung empfängt (§ 1 Abs. 2 S. 3 UStG).
Umsätze deren umsatzsteuerlicher Ort sich im Ausland befi ndet, sind im Inland 
nicht steuerbar. Eventuell hat sich der Unternehmer im Ausland für steuerliche 
Zwecke – nämlich um dort die ausländische Umsatzsteuer abzuführen – regis-
trieren zu lassen.

☞ Beachten Sie:
Der Leistungsort gemäß Umsatzsteuerrecht ist nicht zu verwechseln mit dem 
geographischen oder tatsächlichen Ort. Es mag (Ausnahme-)Fälle geben, in 
de nen der faktische und der rechtliche Ort zusammenfallen. Die Versuchung 
liegt nahe, in der Reisewirtschaft als Leistungsort den Zielort des Reisenden 
oder den Unternehmenssitz des Reisebüros festzulegen. Diese pauschale Orts-
bestimmung ist falsch!

a)  Inland und Ausland
Das Umsatzsteuergesetz unterscheidet zwischen Inland, Ausland, Gemein-
schaftsgebiet und Drittland. Inland ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
mit einigen Gebietsausnahmen, wie den Freihäfen Bremerhaven und Cuxhaven, 
den Gewässern und Watten zwischen der Hoheitsgrenze und der jeweiligen 
Strandlinie sowie den deutschen Schiffen und Luftfahrzeugen in Gebieten, die zu 
keinem Zollgebiet gehören (§ 1 Abs. 2 S. 1 UStG). Botschaften und Konsulate an-
derer Staa ten gehören selbst bei bestehender Exterritorialität zum Inland. Zum 
Inland gehört auch der Transitbereich deutscher Flughäfen (Abschn. 1.9 Abs. 1 
S. 3 und 5 UStAE).
Ausland ist das Gebiet, das danach nicht Inland ist (§ 1 Abs. 2 S. 2 UStG). Das 
Gemeinschaftsgebiet umfasst das Inland und die Gebiete der derzeit übrigen 26 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die nach dem Unionsrecht als Inland die-
ser Mitgliedstaaten oder als übriges Gemeinschaftsgebiet bezeichnet werden (§ 1 
Abs. 2a S. 1 UStG). Drittlandsgebiet ist das Gebiet, das nicht Gemeinschaftsgebiet 
ist (§ 1 Abs. 2a S. 3 UStG).

☞ Beachten Sie:
Die Balearen (ES) sind Gemeinschaftsgebiet. Ceuta und die Kanarischen Inseln 
gehören politisch zu Spanien, umsatzsteuerlich sind sie hingegen Drittland. 
Welche Gebiete umsatzsteuerlich zur Euro päischen Union ge hören, wird aus 
der Aufl istung in Abschn. 1.10 UStAE1 ersichtlich.

1 Siehe Anhang, Abschn. 1.9. UStAE – RECHTSQUELLEN UND VERWALTUNGSANWEISUNGEN ZUR 
MARGENBESTEUERTEN REISEWIRTSCHAFT, „Gesetze, Verordnungen und Anwendungserlass“ 
in „Umsatzsteuer in der Touristik – Teil II, Margenbesteuerung der Reiseveranstalter, Paketer und 
Incomer mit MICE- und Business Travel“ unter www.taxwise.de.
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Abb. 2: Inland – Ausland

  INLAND                                    AUSLAND  

        GEMEINSCHAFTSGEBIET                                   DRITTLAND 

  INLAND       ÜBRIGES GEMEINSCHAFTSGEBIET                     DRITTLAND      

Ein im Inland ausgeführter Umsatz ist unter den weiteren Voraussetzungen des § 1 
Abs. 1 Nr. 1 UStG steuerbar.
Die in der Grafi k dargestellten vier Prüfschritte sind für die Ermittlung der bei ei-
nem Umsatzgeschäft gegebenenfalls anfallenden Umsatzsteuer zu durchlaufen:
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Abb. 3: Prüfschritte zur Ermittlung der Umsatzsteuer

b)  Unentgeltliche touristische Leistungen
Einer sonstigen Leistung gegen Entgelt wird die unentgeltliche Erbringung einer 
touristischen Leistung durch den Reiseunternehmer für Zwecke, die außerhalb sei-
nes Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf seiner Expedienten und 
sonstigen Mitarbeiter, gleichgestellt. Unentgeltliche Sachleistungen der Reisebüros 
und Reiseveranstalter an ihre Expedienten und sonstigen Mitarbeiter können, z. B. 
in Form von Reisen, Hotelaufenthalten oder Freifl ügen ergehen2.

2 Siehe Kapitel VIII.3. – BESONDERHEITEN FÜR MARGENBESTEUERTE UNTERNEHMEN, „Un ent-
geltliche und verbilligte Reiseleistungen“ in „Umsatzsteuer in der Touristik – Teil II, Margenbesteuerung 
der Reiseveranstalter, Paketer und Incomer mit MICE- und Business Travel“ unter www.taxwise.de.
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Kommen den Mitarbeitern lediglich Aufmerksamkeiten zu, sind diese nicht vom 
Reiseunternehmer zu besteuern (§ 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG). Aufmerksamkeiten lie-
gen dann nicht mehr vor, wenn die pro Kalenderjahr und Mitarbeiter zugewendete 
Leistung 60,00 € brutto überschreitet (Abschn. 1.8 Abs. 3 S. 2 UStAE).

1 Im Inland ausgeführte Lieferungen und sonstige Leistungen 
gegen Entgelt, die ein Unternehmer im Rahmen seines Unter-
nehmens erbringt. 

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG

2 Die Einfuhr aus dem Drittland von Gegenständen im Inland. § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG

3 Der innergemeinschaftliche Erwerb im Inland aus dem übri-
gen Gemeinschaftsgebiet gegen Entgelt.

§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG

Abb. 4: Zusammenfassung: Steuerbare Umsätze in Deutschland
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2.  Unternehmer und Unternehmen (§ 2 UStG)

Umsatzsteuerlicher Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufl iche Tätigkeit 
selbständig, ohne Weisungsgebundenheit ausübt (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 UStG). Ein um-
satzsteuerlicher Unternehmer führt seine Tätigkeit unabhängig von Rechtsform 
und Rechtsfähigkeit aus. Das Unternehmen umfasst die gesamte gewerbliche oder 
berufl iche Tätigkeit des Unternehmers. Berufl ich oder gewerblich ist jede nach-
haltige, also auf Dauer zur Erzielung von Einnahmen ausgelegte Tätigkeit, auch 
wenn eine Gewinnerzielungsabsicht fehlt (§ 2 Abs. 1 S. 2 und 3 UStG). Eine Tä-
tig keit zur Erzielung von Einnahmen liegt vor, wenn diese im Rahmen eines Leis-
tungsaustauschs ausgeübt wird.

☞ Beachten Sie:
Ein Leistungsaustausch liegt auch vor, wenn eine Einzelperson die „Entwicklung 
von Trends für Reisen mit Cabrios und Oldtimern in Europa“ voranbringt und 
dafür von einer privatrechtlich organisierten Gesellschaft einen freiwilligen 
monatlichen Förderbeitrag erhält. Das Entgelt ergeht für eindeutig identifi zier-
bare Leistungen im wirtschaftlichen Sinne. Unerheblich für die Annahme eines 
Leistungsaustausches ist, ob der Leistungsempfänger die bezogene Leistung 
tatsächlich verwendet und zu welchem Zweck er dies tut. Ferner steht es einem 
Leistungsaustausch nicht entgegen, wenn der Unternehmer mit der Tätigkeit 
(auch) einen eigenen Zweck verwirklicht; die wirtschaftliche Tätigkeit wird 
nicht durch eine gleichzeitig im eigenen Interesse durchgeführte (ggf. ide-
elle) Betätigung in Frage gestellt. Ebenso ist die Bezeichnung der Zuwendung 
(z. B. „Spende“) unerheblich, sowie die Frage, ob das Entgelt dem Wert der 
Leistung entspricht oder nicht (Abschn. 1.1. Abs. 3 S. 2 UStAE).3 
Eine Bruchteilsgemeinschaft kann mangels Rechtsfähigkeit nicht umsatzsteu-
erlicher Unternehmer sein.4

a) Umsatzsteuerliche und einkommensteuerliche Betrachtungsweise
Der Unternehmerbegriff im umsatzsteuerlichen Sinn weicht vom Unternehmer-
begriff im Einkommensteuerrecht ab. Im Einkommensteuerrecht ist für das Vor-
liegen eines Gewerbebetriebs die Gewinnerzielungsabsicht maßgeblich, d. h. die 
Erzielung von Einnahmen allein ist nicht ausreichend (§ 15 Abs. 2 EStG). Werden 
dauerhaft Verluste erwirtschaftet, ohne dass der Reiseunternehmer ernsthafte 
Anstrengungen nachweist, die die schlechte Ertragslage verbessern sollen, geht 
die Finanzverwaltung von mangelnder Gewinnerzielungsabsicht und damit von 
Liebhaberei aus. Verluste können dann nicht mit positiven anderen Einkünften 
ausgeglichen oder verrechnet werden.

Beispiel – Umfang des Unternehmens:
Florina Flores (FF) ist Inhaberin des veranstaltenden Reisebüros Münchner-
Freiheit Reisen (MucFrei Reisen) in München Schwabing. Außerdem ist sie als 
Reiseführerin tätig und verfügt über mehrere Ferienwohnungen im oberbaye-

3 FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 27.04.2016, Az.: 4 K 27/13, rkr.
4 BFH-Urteil vom 07.05.2020, Az.: V R 1/18.
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rischen Ruhpolding. Darüber hinaus ist FF geschäftsführende Gesellschafterin 
des als Ein-Personen-GmbH geführten Reiseveranstalters Peacock Tours in 
München.

Lösung:
FF ist umsatzsteuerliche Unternehmerin, denn sie übt ihre gewerbliche Tätig keit 
selbständig und nachhaltig zur Erzielung von Einnahmen aus. Ihr Unter nehmen 
umfasst ihre Tätig keit als Reiseführerin, ihre Ver mittlungstätigkeit im Rahmen 
des Reisebüros MucFrei Reisen sowie die von ihr vorgenommene Vermietung 
der Ferienwohnungen.
Die GmbH ist als juristische Person eigenständige Unternehmerin, so dass 
zwei Umsatzsteuererklärungen abzugeben sind.

☞ Beachten Sie:
Einkommensteuerlich liegen hier verschiedene Arten von Einkünften vor. Die 
Tätigkeit als Reiseführerin und die Vermittlung von Reisen des Reisebüros 
MucFrei Reisen sind als Einkünfte aus Gewerbebetrieb und damit als Ge winn-
einkünfte bei FF zu erklären (§ 15 EStG). Die Vermietung der in Ruh polding 
gelegenen Ferienwohnungen unterliegt bei FF Einkünften aus Ver mietung 
und Verpachtung und ist den Überschusseinkünften zuzuordnen (§ 21 EStG). 
Der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten ist als einkommen-
steuerliche Besteuerungsgrundlage zu ermitteln.
Als bei Peacock Tours angestellte alleinige geschäftsführende Gesellschafte rin 
der Ein-Personen-GmbH bezieht sie Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
(§ 19 EStG). Beschließt die Peacock Tours GmbH Gewinnausschüttun gen, lie-
gen unabhängig von der Gewerbesteuer- und Körperschaftsteuer pfl icht der 
Gewinne auf GmbH-Ebene, für FF darüber hinaus Einkünfte aus Kapital ver-
mögen vor (§ 20 EStG).

b) Umsatzsteuerliche Organschaft
Die gewerbliche oder berufl iche Tätigkeit wird nicht selbständig ausgeübt, wenn 
eine Organgesellschaft in Form einer juristischen Person nach dem Gesamtbild 
der tatsächlichen Verhältnisse fi nanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in 
das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG). 
Die im Inland gelegenen Unternehmensteile sind als ein Unternehmen anzu-
sehen. Organgesellschaft(en) und Organträger sind zivilrechtlich eigenständi-
ge Rechtssubjekte. Umsatzsteuerlich handelt es sich um einen einzigen Steuer-
pfl ichtigen.

Beispiel – Umfang des Unternehmens:
Florina Flores (FF) ist Inhaberin des veranstaltenden Reisebüros Münchner-
Freiheit Reisen (MucFrei Reisen) in München Schwabing. Darüber hinaus ist 
FF geschäftsführende Gesellschafterin des als Ein-Personen-GmbH geführten 
Reiseveranstalters Peacock Tours in München.
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Abb. 5: Organkreis einer umsatzsteuerlichen Organschaft

Finanzielle Eingliederung: FF ist zu mehr als 50 %, nämlich als alleinige Gesell-
schafterin, an der Peacock Tours GmbH beteiligt. Sie hat damit die Anteilsmehr heit 
an der Organgesellschaft.
Unter der fi nanziellen Eingliederung ist der Besitz der entscheidenden Anteils-
mehrheit an der Organgesellschaft zu verstehen, die es ermöglicht, Beschlüsse in 
der Organgesellschaft durchzusetzen.

Nach dem Wortlaut des Umsatzsteuergesetzes können ausschließlich Kapi-
talgesellschaften Organgesellschaften sein. (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 1 UStG). 
Der BFH entschied allerdings, dass der Wortlaut des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG 
richtlinienkonform auszulegen sei und auch eine GmbH & Co. KG umfasse 
(Art. 11 MwStSystRL).5 Das Bundesministerium der Finanzen lässt Personen-
gesellschaften nun als Organgesellschaften zu (Abschn. 2.8 Abs. 5a UStAE).6

Für die seit 01.01.2019 ausgeführten Umsätze ist eine entsprechende GmbH 
& Co. KG zwingend als Organgesellschaft in eine Organschaft einzubeziehen.

Wirtschaftliche Eingliederung: Das veranstaltende Reisebüro MucFrei Reisen ver-
mittelt die vom Reiseveranstalter Peacock Tours angebotenen Pauschalreisen.

Für die Annahme einer wirtschaftlichen Eingliederung genügt ein vernünftiger 
wirtschaftlicher Zusammenhang im Sinne einer wirtschaftlichen Einheit, Koope-
ration oder Verfl echtung. Eine dienende Funktion im Sinne einer wirtschaftlichen 
Zweckabhängigkeit der Organgesellschaft gegenüber dem Organträger ist nicht 
erforderlich; die Tätigkeiten müssen aber aufeinander abgestimmt sein, sie müssen 
sich fördern und ergänzen.7

Organisatorische Eingliederung: MucFrei Reisen als Organträgerin führt ihren 
Willen durch Personalunion der Geschäftsführung auch in der Organgesellschaft 
aus. FF ist sowohl im Reisebüro-Einzelunternehmen als auch in der Reiseveran-
stalter-Kapitalgesellschaft alleinige Geschäftsführerin. 

5 BFH-Urteil vom 19.01.2016, Az.: XI R 38/12 und BFH-Urteil vom 02.12.2015, Az.: V R 25/13.
6 BMF-Schreiben vom 26.05.2017, Az.: III C 2 – S 7105/15/10002.
7 BFH-Beschluss vom 20.09.2006, Az.: V B 138/05.
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Die organisatorische Eingliederung ist ausnahmsweise auch ohne Personenidentität 
in den Leistungsgremien gegeben, wenn der Organträger institutionell abgesichert 
die laufende Geschäftsführung der Organgesellschaft beherrscht.8

Als praktische Folgen einer Organschaft sind folgende Verfahrensvereinfachungen 
zu nennen:
• Die Organgesellschaften befi nden sich innerhalb eines umsatzsteuerlichen 

Unter nehmens.
• Es fällt nur eine Umsatzsteuererklärung des Organträgers an, in der die im 

Organkreis erzielten Umsätze zusammengefasst werden.
• Die Umsätze zwischen Organträger und Organgesellschaft(en) sind nicht 

steuer bare Innenumsätze.

☞ Beachten Sie:
Die Wirkung der Organschaft beschränkt sich auf Innenumsätze der im In land 
gelegenen Unternehmensteile. Unternehmensteile im Ausland werden von 
der Organschaft nicht erfasst.
Die Voraussetzungen für eine umsatzsteuerliche Organschaft sind nicht iden-
tisch mit den Voraussetzungen für eine körperschaftsteuerliche oder gewer be-
steuerliche Organschaft.

Fremdenverkehrsämter, die als Eigengesellschaften in privatrechtlicher Form z. B. 
als GmbH geführt werden, sind grundsätzlich selbständige Unternehmer. Sie 
kön nen jedoch nach den umsatzsteuerlichen Vorschriften der Organschaft un-
selbständig sein, und zwar auch gegenüber der juristischen Person des öffent-
lichen Rechts, z.  B. einer Gemeinde oder Stadt. Eine fi nanzielle Eingliederung 
einer Tourismusinformation in einen Organträger wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass die Anteile an der juristischen Person nicht im Unternehmensbereich, 
sondern im nichtunternehmerischen Bereich verwaltet werden. Eine wirtschaft-
liche Eingliederung in den Unternehmensbereich ist gegeben, wenn die Organ-
ge sellschaft Betrieben gewerblicher Art der juristischen Person des öffentlichen 
Rechts untergeordnet ist.

Rechnungsstellung innerhalb einer Organschaft
Bei „Rechnungen“ mit ausgewiesener Umsatzsteuer zwischen Organen einer im 
Inland belegenen Organschaft handelt es sich umsatzsteuerrechtlich schlicht um 
unternehmensinterne Buchungsbelege für nicht steuerbare Innenumsätze. Sie lö-
sen keine Steuerschuld aufgrund eines unrichtigen oder unberechtigten Steuer-
ausweises aus9 (§ 14c UStG). Eine Organgesellschaft hingegen ist als Teil eines 
unternehmerischen Organkreises gegenüber Dritten grundsätzlich zum Steuer aus-
weis berechtigt.
Im Fall des Nichterkennens einer Organschaft hat der leistungsausführende Unter-
nehmer irrtümlicherweise Umsatzsteuer abgeführt und der Leistungsempfänger 
die gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend gemacht. Der 

8 BFH-Urteil vom 12.10.2016, Az.: XI R 30/14.
9 BFH-Urteil vom 28.10.2010, Az.: V R 7/10, BStBl. II 2011, S. 391.
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Verzinsungsanspruch des leistenden Unternehmers aus abgeführter Umsatzsteuer 
und der Verzinsungsanspruch des Staates aus dem geltend gemachten Vorsteuer-
anspruch gleichen sich aus, so dass keine Zinslast entsteht (§ 233a AO).
Ist eine Organschaft unzutreffenderweise angenommen worden, fehlt es an Ab-
rechnungen mit gesondertem Steuerausweis. Auf die mit Leistungsausführung ge-
schuldete Umsatzsteuer hat der Fiskus einen staatlichen Anspruch auf Ver zinsung 
mit einem Zinssatz von 6 %10  pro Jahr (§ 233a AO, 238 AO). Der Vor steuer abzug 
wird dem Leistungsempfänger erst nach Rechnungsberichtigung bzw. Rech nungs-
erteilung gewährt.

Organschaft und Margenbesteuerung
Die organschaftliche Zusammenfassung zu einem umsatzsteuerlichen Unternehmen 
bewirkt bei Anwendung der Margenbesteuerung, dass es sich nur bei den von 
Organgesellschaften mit eigenen Betriebsmitteln erbrachten Leistungen um 
Eigenleistungen handelt, während die durch Organgesellschaften von Dritten be-
zogenen Leistungen Reisevorleistungen sind, die in die Margenbesteuerung einzu-
beziehen sind. Durch die innerorganschaftliche Weitergabe dieser Fremdleistungen 
als innerorganschaftliche Innenumsätze kommt es nicht zu einer Umqualifi zierung 
von Reisevorleistungen in Eigenleistungen (§ 25 Abs. 1 S. 5 UStG).11

Beispiel – Gemischte Reiseleistung in Organschaft:
Die Organgesellschaft B erbringt mit eigenem Personal und Flugzeugen unter 
Hin zukauf von Zubringerfl ügen von anderen Fluggesellschaften grenzüber-
schreitende Flüge an die Organgesellschaft A. Organgesellschaft A veräußert 
die grenzüberschreitenden Flüge ergänzt um im Ausland hinzuerworbene Ho-
tel  leistungen als gemischte Reiseleistungen an diverse Kunden außerhalb des 
Organkreises weiter.

10 Der gesetzliche Zinssatz beträgt seit 1961 unverändert 6 % pro Jahr. Beim Bundesverfassungsgericht 
sind zwei Verfahren bzgl. der Verfassungsmäßigkeit der Zinsregelung und Anpassung der Zinshöhe 
an den jeweiligen Marktzins in einer strukturellen Niedrigzinsphase für Verzinsungszeiträume nach 
dem 31.12.2009 bzw 31.12.2011 anhängig (Az.: 1 BvR 2237/14 und Az.: 1 BvR 2422/17).

11 BFH-Urteil vom 01.03.2018, Az.: V R 23/17, Rz. 18; Vorinstanz: FG Hessen, Urteil vom 27.04.2017, 
Az.: 6 K 1668/14.
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Abb. 6: Gemischte Reiseleistungen einer Organschaft

Lösung:
Die Wirkungen der Organschaft beschränken sich auf Innenleistungen zwi-
schen den im Inland gelegenen Unternehmensteilen des Organkreises. Dieser 
er bringt gemischte Reiseleistungen, die sich aus der Eigenleistung „Hauptfl ug“ 
und den Reisevorleistungen „Zubringerfl ug“ und „Hotel“ zusammensetzen. Die 
gemischten Reiseleistungen unterliegen anteilig der Regelbesteuerung (Haupt-
fl ug) und anteilig der Margenbesteuerung (Zubringerfl ug und Unterkunft).12

Innerhalb einer Organschaft kann durch Verrechnung von positiven und nega-
tiven Margen der Organgesellschaften noch bis 31.12.2021 eine Organ kreis-
marge gebildet werden.13

☞ Beachten Sie:
Reiseleistungen, die innerhalb eines Organkreises erbracht werden, sind Ei-
gen leistungen und unterliegen nicht der Margenbesteuerung.

12 Vgl. Kapitel VIII. 2.c) – BESTEUERUNG VON INLÄNDISCHER ZUBRINGER- UND ABBRINGER-
BEFÖRDERUNG, „Zubringer- und Abbringerfl üge zum Hauptfl ug als Eigenleistung in Verbindung 
mit Reiseleistungen“ sowie Kapitel IX. – GEMISCHTE REISELEISTUNGEN in „Umsatzsteuer in der 
Touristik – Teil II, Margenbesteuerung der Reiseveranstalter, Paketer und Incomer mit MICE- und 
Business Travel“ unter www.taxwise.de.

13 Vgl. auch Kapitel VII.3. – ERMITTLUNG DER MARGE, „Negative Margen“ in „Umsatzsteuer in 
der Touristik – Teil II, Margenbesteuerung der Reiseveranstalter, Paketer und Incomer mit MICE- 
und Business Travel“ unter www.taxwise.de.
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3.  Lieferung und sonstige Leistung (§ 3 UStG)
Der Leistungsbegriff im Umsatzsteuergesetz differenziert zwischen Lieferungen 
und sonstigen Leistungen.

a)  Lieferungen
Eine Lieferung liegt vor, wenn dem Abnehmer oder Empfänger der Lieferung die 
Verfügungsmacht an einem Gegenstand verschafft wird (§ 3 Abs. 1 UStG). Der 
Abnehmer der Lieferung wird dadurch befähigt, im eige nen Namen über diesen zu 
ver fügen. Zu Gegenständen im umsatzsteuerlichen Sinn zählen körperliche Sachen 
und Tiere. Die Bestimmung des Lieferorts erfolgt in der in der Tabelle vorgegebe-
nen Reihenfolge (§ 3 Abs. 5a UStG):

Lieferort Ortsbestimmung Gesetzl. Regelung

1 In besonderen Fällen – 
Fernverkäufe an private 
Endverbraucher

Ort, an dem die Versendung endet § 3c UStG

2 Während der Beförderung 
an Bord eines Schiffes, in 
einem Luftfahrzeug oder in 
einer Eisenbahn innerhalb 
der EU

Abgangsort – Departure Principle § 3e UStG

3 Bei Lieferung von Gas, 
Elektrizität, Wärme oder 
Kälte

Energieunternehmen: 
Sitzort des Abnehmers
Kein Energieunternehmen: Ver-
wendungs- bzw. Verbrauchsort

§ 3g UStG

4 Bei Beförderungs- und 
Versendungslieferung

Ort, an dem die Beförderung oder 
Versendung beginnt

§ 3 Abs. 6 S. 1 
UStG

Sonderfall: Reihengeschäft § 3 Abs. 6a UStG

Sonderfall: Innergemeinschaft-
liches Dreiecksgeschäft 

§ 25b UStG

5 Bei ruhender Lieferung Ort, an dem sich der Gegenstand 
bei Übergang der Verfügungs-
macht befi ndet

§ 3 Abs. 7 UStG

6 Bei Einfuhr eines Gegen-
stands aus dem Drittland

Inland, wenn Lieferer Schuldner 
der Einfuhrumsatzsteuer ist

§ 3 Abs. 8 UStG

7 Beim innergemeinschaft-
lichen Erwerb

Ort, an dem sich der Gegenstand 
am Ende der Beförderung oder 
Versendung befi ndet
Sonderfall: Verwendung einer 
USt-IdNr.

§ 3d UStG

Abb. 7: Prüfschritte zur Ortsbestimmung einer Lieferung

Sonderfälle der Lieferung liegen vor, wenn Gegenstände, die zum vollen oder 
teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt sind, von einem Unternehmer entnom men 
oder unentgeltlich für Zwecke, die außer halb des Unternehmens liegen, überge-
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ben werden (§ 3 Abs. 1b Nr. 1 bis 3 UStG). Die Entnahme dieser Gegen stände 
unterliegt der Umsatzsteuer.
Unentgeltlich abgegebene Reisekataloge und Veranstaltungsprogramme dienen 
der Werbung zur Anbahnung späterer Umsätze durch Reisebuchungen. Der 
Reiseinteressent wird durch den Reisekatalog nicht privat bereichert. Es handelt 
sich nicht um Kataloglieferungen in Gestalt unentgeltlicher Zuwendungen (§  3 
Abs. 1b S. 1 Nr. 3 UStG). Die Abgabe der Reisekataloge unterliegt nicht der Be-
steuerung (Abschn. 3.3 Abs. 14 UStAE).

b)  Sonstige Leistungen
Die gesetz liche Legaldefi nition der sonstigen Leistung besteht in einer Negativ-
abgrenzung, nämlich „sonstige Leistungen sind Leistungen, die keine Lieferun-
gen sind“ (§ 3 Abs. 9 S. 1 UStG). Dienstleistungen aller Art, wie die ser vice-
orientierten touristischen Leistungen, zählen zu den sonstigen Leistungen eben so 
wie Vermietungsleistungen, Vermittlungsleistungen und Veranstaltungsleistun-
gen.

Lieferung Sonstige Leistung

– Reisekatalog
– Reiseführer
– Reise-USB-Stick
– Prospektständer
– Büro- und Hoteleinrichtung
– Geschirr
– Hardware
– Standardsoftware
– Seminarskript
– Pkw

– Beherbergung
– Restauration
– Beförderung
– Vermietung
– Vermittlung
– Veranstaltung
– Unterrichtung
– Betreuung
– Animation
– Reise-Apps

Abb. 8: Beispiele für Lieferungen und sonstige Leistungen in der Reisewirtschaft

c)  Abgabe von Speisen und Getränken
Einen Sonderfall der sonstigen Leistung stellen Speise- und Getränkeabgaben zum 
Verzehr an Ort und Stelle mittels dafür vorgesehener Verzehrvorrichtungen dar. 
Ihre Einordnung als Nahrungsmittellieferungen oder sonstige Leistungen (= Res-
tau rant- und Verpfl egungsdienstleistungen) durchlief in der Vergangenheit diverse 
Gesetzesänderungen.14

Als Restaurant- und Verpfl egungsdienstleistungen gelten die Abgabe zubereiteter 
oder nicht zubereiteter Speisen und/oder Getränke, zusammen mit ausreichen-
den unterstützenden Dienstleistungen, die deren sofortigen Verzehr ermögli-
chen. Entscheidend ist, dass bei der Abgabe von Speisen und/oder Getränken der 
Dienstleistungsanteil überwiegt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MwStVO).

14 Siehe hierzu detaillierte Ausführungen in „Umsatzsteuer in der Touristik“ 3. Aufl age, Seite 31 ff.
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In den EU-Mitgliedstaaten gilt als unmittelbar anzuwendendes Recht, dass die 
Abgabe von zubereiteten oder nicht zubereiteten Speisen und/oder Getränken 
mit oder ohne Beförderung, jedoch ohne andere unterstützende Dienstleistungen, 
nicht als Restaurant- oder Verpfl egungsdienstleistung anzusehen ist.15

☞ Beachten Sie:
Die MwStSystRL unterscheidet nicht zwischen standardisierten Zubereitungen 
auf der einen Seite und mit Sachverstand und Kreativität erstellten, individu-
ellen Zubereitungen auf der anderen Seite. In der Vergangenheit ergangene 
Rechtsprechung, die für die Beurteilung eines Umsatzes an die Komplexität 
der Zubereitung von Speisen anknüpft, ist für nach dem 30.06.2011 ausge-
führte Umsätze nicht mehr anzuwenden. Demnach liegt stets eine Lieferung 
vor, wenn der Unternehmer sich auf die Abgabe zubereiteter Speisen und de-
ren Transport beschränkt.16

Das Bundesministerium der Finanzen hat gemäß der MwStVO festgelegt, dass 
insbesondere folgende Elemente im Rahmen einer Gesamtbetrachtung unselb-
ständiger Teil der Beförderung und als übliche Nebenleistungen zur Lieferung von 
Nahrungsmitteln nicht gesondert zu berücksichtigen sind:17

• Transport der Speisen und Getränke zum Ort des Verzehrs;
• Die Sicherung der Verzehrfertigkeit während des Transports durch Kühlen oder 

Wärmen und die hierfür erforderliche Nutzung von besonderen Behältnissen 
und Geräten sowie die Vereinbarung eines festen Lieferzeitpunkts für die 
Übergabe der Speisen an den Kunden;

• Das Verpacken der Speisen sowie die Beigabe von Einweggeschirr oder -besteck.

Erfüllen die überlassenen Gegenstände (Geschirr, Platten etc.) vornehmlich eine 
Verpackungsfunktion, stellt deren Überlassung kein berücksichtigungsfähiges 
Dienst leistungselement dar. Auch die anschließende Reinigung bzw. Entsorgung 
der überlassenen Gegenstände sind bei der Gesamtbetrachtung nicht zu berück-
sichtigen. 

Der restaurationsartige Charakter überwiegt in der Regel bei Leistungen im 
Zusammenhang mit der Abgabe von Speisen der Anbieter von Schulverpfl egung, 
Caterer und Party-Service-Unternehmer. Die genannten Wirtschaftsteilnehmer 
beschränken ihre Leistungen meist nicht auf die Anlieferung der Speisen. Die 
Zur verfügungstellung von Geschirr und Besteck, die Darbietung in eigenen Ge-
fäßen, die Essensausgabe vor Ort, das Tranchieren von Fleisch, das Abwischen 
der Tische nach dem Essen und die Reinigung des Geschirrs geben dem gesamten 
Umsatz den Charakter einer Dienstleistung. Es handelt sich nicht mehr um die 
bloße Lieferung von Nahrungsmitteln.

15 Art. 6 Abs. 2 MwStSystVO.
16 Gleichwohl ist beim BFH die Rechtsfrage unter Az.: XI R 24/20 anhängig, ob für Zeiträume nach dem 

30.06.2011 die Art der Speisenzubereitung noch als qualifi zierendes Dienstleistungselement bei 
der Einordnung von Speiselieferungen ggf. als Restaurationsleistung anzusehen ist (Vorverfahren: 
FG Sachsen, Urteil vom 05.02.2020 unter Az.: 5 K 1604/19).

17 BMF-Schreiben vom 20.03.2013, Az.: IV D2 – S 7100/07/10050-06.
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Verzehrvorrichtungen dürfen als besondere Dienstleistungselemente nur berück-
sichtigt werden, wenn sie vom Leistenden als Teil einer einheitlichen Leistung zur 
Ver fügung gestellt werden.18 Auf „Fremdimmobilar“, wie in unmittelbarer Nähe 
ei nes Imbissbetriebes fest installierte, allgemein zugängliche städtische Sitzbänke 
oder aus zwei Bänken und einem Tisch bestehende „Bierzeltgarnituren“ umliegen-
der Biergärten und Restaurationsbetriebe, hat der Imbissbetreiber keinen Einfl uss. 
Als Verzehrvorrichtungen fallen sie bei einer Gesamtbetrachtung aller Umstände, 
unter denen der Umsatz erfolgt, nicht ins Gewicht.
Bei Auslagerung von Dienstleistungselementen eines Party-Services an Dritte, 
z. B. die eigenständig unternehmerisch tätige Ehefrau, in Verbindung mit der 
Beschränkung seiner Leistung auf die Zubereitung und die Anlieferung von Speisen, 
unterliegen die Umsätze eines Party-Service-Unternehmers dem ermäßigten Steu-
er satz.19 Von Dritten erbrachte Dienstleistungselemente im Rahmen eines Ge-
samtkonzepts sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Voraussetzung für eine 
Nichtberücksichtigung ist, dass der Dritte unmittelbar gegenüber dem verzehren-
den Kunden tätig wird. Es ist daher im Einzelfall – ggf. unter Berücksichtigung von 
getroffenen Vereinbarungen – zu prüfen, inwieweit augenscheinlich von einem 
Dritten erbrachte Dienstleistungselemente dem speiseabgebenden Unternehmer 
zuzurechnen sind. Leistet der Dritte an diesen Unternehmer und dieser wiederum 
an den Kunden, handelt es sich um ein Dienstleistungselement des speiseabge-
benden Unternehmers, das im Rahmen der Gesamtbetrachtung bei ihm zu be-
rücksichtigen ist.20 Verzehrvorrichtungen, wie auch die Überlassung von Besteck 
und Geschirr, können nur als Dienstleistungselemente berücksichtigt werden, 
wenn sie vom Leistenden als Teil einer einheitlichen Leistung zur Verfügung ge-
stellt werden. Voraussetzung für das Vorliegen einer einheitlichen Leistung ist, dass 
es sich um Tätigkeiten desselben Unternehmers handelt. Entgeltliche Leistungen 
verschiedener Unternehmer sind auch dann umsatzsteuerrechtlich eigenständig, 
wenn sie gegenüber demselben Leistungsempfänger erbracht werden und die 
weiteren Voraussetzungen für das Vorliegen einer einheitlichen Leistung erfüllt 
wären. Danach sind für die Abgrenzung, ob ein Unternehmer, der eine Metzgerei 
und einen Partyservice betreibt, Lieferungen ausführt oder sonstige Leistungen 
erbringt, die Gestellung von Geschirr und Besteck durch seine Ehefrau, die inso-
weit im Rahmen ihres eigenständigen Unternehmens gehandelt hat, grundsätzlich 
nicht zu berücksichtigen.21

Bieten verschiedene Unternehmer in sog. Food Courts in einem zusammenhän-
genden Teil einer Einrichtung diverse Speisen und Getränke an, die an zentral 
platzierten Tischen und Stühlen von allen Kunden der Unternehmer gleicher-
maßen genutzt werden können, ist die gemeinsam genutzte Infrastruktur allen 
Unternehmern zuzurechnen.22

18 BFH-Urteil vom 30.06.2011, Az.: V R 18/10.
19 BFH-Urteil vom 11.04.2013, Az. V R 28/12, Rz. 27; Vorinstanz: FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 

12.05.2011, Az.: 6 K 1649/09.
20 BMF-Schreiben vom 20.03.2013, Az.: IV D2 – S 7100/07/10050-06.
21 BFH-Urteil vom 11.04.2013, Az. V R 28/12.
22 FG Düsseldorf, Urteil vom 04.09.2019, Az.: 5 K 404/14 U, Revision eingelegt unter BFH-Az.: V R 

42/20.
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Die Abgabe von Wiesnbrezn in Festzelten auf dem Oktoberfest durch einen vom 
Festzeltbetreiber personenverschiedenen Unternehmer unterliegt dem ermäßig-
ten Steuersatz.23 Die „Brezenläufer“ stellen den Bierzeltbesuchern mangels ei-
gener Verfügungs- oder Dispositionsrechte an den Bierzeltgarnituren keine Sitz-
mög lichkeiten zur Verfügung. Sie können den Festzeltbesuchern keine Sitzplätze 
im Festzelt zuweisen und haben lediglich die Möglichkeit der Mitbenutzung 
der Sitzgelegenheiten mit Tisch. Die Festzeltbesucher sind gehalten, zusätzliche 
Leistungen des Festzeltbetreibers, wie Getränke und Speisen in Anspruch zu neh-
men. Für den Verzehr von Brezen sind keine Verzehrvorrichtungen als dienstleis-
tungsartige Hilfsinstrumente notwendig, um den Verzehr zu erleichtern. Auch ist 
der Eventcharakter durch den Einsatz von Blasmusik beim Brezelverzehr nicht den 
Brezelläufern zuzurechnen (Abschn. 3.6 Abs. 5 S. 4 und 5 UStAE). 
Der „Steckerlfi sch“-Verkauf in einem Biergarten stellt umsatzsteuerlich eine dem 
Regelsteuersatz unterliegende Restaurationsleistung dar, wenn der Betreiber der 
Fischbraterei im Biergarten einen festen Standplatz pachtet, am Fischstand nur 
Bretter zur Ablage und Übergabe der von den Mitarbeitern gewürzten und über 
einem Holzkohlefeuer gegrillten „Steckerlfi sche“ angebracht sind und wenn die 
Kunden die ihnen nicht fi letiert, sondern im Ganzen übergebenen Steckerlfi sche 
an den Biergartengarnituren des Biergartenbetreibers verzehren dürfen. In 
dem Fall steht dem Betreiber des Fischstandes also ein Mitbenutzungsrecht an 
den Sitzgelegenheiten und Tischen im Biergarten zu. Für das Gesamtkonzept 
„Biergarten“ ist wesentlich, dass dem Besucher nicht nur Speisen und Getränke 
in Selbstbedienung, sondern eine angenehme Umgebung zum Verzehr im Freien 
geboten wird.24

Die Bereitstellung von Mobiliar, wie z. B. Wartebereiche in Kinofoyers, Kino ses-
sel, Bestuhlung in Stadien oder Klapptische für Flugpassagiere, fi ndet als Dienst-
leistungselement keine Berücksichtigung, soweit es nicht ausschließlich dazu be-
stimmt ist, den Verzehr von Lebensmitteln zu erleichtern.25 Dagegen handelt es 
sich im Falle von Strandkörben oder Strandliegen mit ausklappbaren Tischen in 
Strandbars und Beachclubs um Verzehrvorrichtungen und damit um eine den er-
mäßigten Steuersatz ausschließende „schädliche“ Infrastruktur.
Das bloße Vorhandensein von Mobiliar in einer Krankenhauscafeteria, das nicht 
nur, sondern auch von den Cafeteriagästen genutzt wird, ist nicht ausschließlich 
dazu bestimmt, den Verzehr von Lebensmitteln zu erleichtern. Es bleibt bei ei-
ner Gesamtbetrachtung der Leistungserbringung unberücksichtigt. Sind möblierte 
Bereiche nicht ausschließlich dazu bestimmt, den Verzehr von Lebensmitteln zu 
erleichtern, sondern sind sie zugleich z. B. auch außerhalb der Öffnungszeiten der 
Cafeteria zugänglich und dienen sie Patienten und Besuchern des Krankenhauses 
zu jeder Zeit als Treffpunkt und als Aufenthaltsraum, liegen noch keine regelbe-
steuerten Restaurantdienstleistungen vor.26

23 BFH-Urteil vom 03.08.2017, Az.: V R 15/17, Rz. 21–24 und 29, BMF-Schreiben vom 22.04.2021, 
Az.: III C 2 – S 7210/19/10002 :005.

24 FG München Urtell vom 26.07.2018, Az.: 14 K 2036/16, Rz. 30, rkr.
25 EuGH-Urteile vom 10.03.2011, Az.: C-497/09, C-499/09, C-501/09, C-502/09, Rn. 73 (Kino); 

BFH-Urteil vom 27.02.2014, Az. V R 14/13; Vorinstanz: FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
14.02.2013 (Flugzeug).

26 BFH-Urteil vom 03.08.2017, Az.: V R 61/16, Rz. 7,8 und 12.
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Der Verkauf von Backwaren und anderen Lebensmitteln zum Verzehr an Ort und 
Stelle in Bäckereifi lialen mit und ohne eigene Sitzgelegenheiten sowohl als Bäcke-
reifachgeschäfte mit eigenem Café als auch als Filialen im Vorkassenbereich 
von Supermärkten, unterliegt dem Regelsteuersatz, wenn die vorhandenen Sitz-
gelegenheiten im Eigentum der Bäckerei stehen, angemietet wurden oder zu-
mindest deren Mitnutzung ausdrücklich vereinbart wurde. Können dagegen die 
vorhandenen Sitzgelegenheiten nicht der Bäckerei zugerechnet werden oder sind 
keine Sitzgelegenheiten vorhanden, liegt keine Restaurationsleistung vor und der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz ist anzuwenden.27

Werden von in Eingangsbereichen der Supermärkte befi ndlichen Bäckereien den 
Kunden nicht nur Backwaren verkauft, sondern zusätzliche Dienstleistungen er-
bracht, indem der Betreiber für den Verzehr teilweise mit Dekoration versehene 
Tische und Sitzmöglichkeiten sowie Geschirr zur Verfügung stellt und das Mobiliar 
und das Geschirr auch reinigt, unterliegt der Verzehr an Ort und Stelle dem 
Regelsteuersatz, auch wenn kein Kellnerservice besteht, keine Toiletten vorhanden 
sind und die Kunden das Geschirr selbst abräumen müssen.28

Die eine Bewirtung fördernde Infrastruktur wird berücksichtigt, wenn der Kun-
de zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zum Ausdruck bringt, dass er eine 
Speise vor Ort verzehren will. Nimmt er die Speise anschließend doch mit, bleibt 
es aufgrund seiner abgegebenen Zweckabrede bei einer regelbesteuerten Re stau-
rationsdienstleistung. Entscheidend für die Anwendung des Regel- oder ermä-
ßigten Steuersatzes bei Speisen ist somit die Absichtserklärung des Kunden beim 
Kauf. Wünscht der Kunde „zum Hieressen“ statt „zum Mitnehmen“, handelt es 
sich um einen regelbesteuerten Vor-Ort-Umsatz.29 Dies gilt auch, wenn der Kunde 
sich tatsächlich anders verhält und das Essen mitnimmt.30 Die Abgabe von Waren 
aus Verkaufsautomaten ist stets eine Lieferung. 

Entscheidend ist die Beurteilung der bewirkten gastgewerblichen Umsätze als 
Lieferungen oder sonstige Leistungen in zweierlei Hinsicht:

• Die Speiseabgabe als Lieferung gilt als tarifbegünstigt und unterliegt dem er-
mäßigten Steuersatz (vgl. Anlage 2 Nr. 28 und 31 bis 33 zu § 12 Nr. 2 UStG).

• Die Ortsbestimmung für Lieferungen erfolgt nach anderen Kriterien als für 
sonstige Leistungen.

 – Der Lieferort richtet sich nach dem Ort, an dem sich die Lebensmittel zur 
Zeit der Verschaffung der Verfügungsmacht befi nden (§ 3 Abs. 1 i. V. m. 
Abs. 7 S. 1 UStG).

 – Bei Homeservice richtet sich der Lieferort nach dem Ort, an dem die Lieferung 
beginnt (§ 3 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 S. 1 UStG).

 – Die Bestimmung des Leistungsorts für Restaurationsleistungen liegt am Kon-
sumort, also dort, wo der Verzehr stattfi ndet (§ 3a Abs. 3 Nr. 3 lit. b UStG).

27 OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinformation Nr. 3 vom 26.04.2018.
28 FG Münster, Urteil vom 03.09.2019, Az.: 15 K 2553/16 U; Revision eingelegt unter BFH-Az.: XI R 

25/19.
29 EuGH-Urteil vom 22.04.2021, Az.: C-703/19 – J.K.
30 OFD Niedersachsen vom 28.03.2013, Az,: S 7100-441-St 171.
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Erlebnisgastronomie
Zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Veranstaltungen, bei denen kulina-
rische und künstlerische Elemente kombiniert werden, sei auf Kapitel A.I.4.n) – 
BESTEUERUNGSORT IN DER REISEWIRTSCHAFT, „Einheitliche und komplexe 
Leistungen“ verwiesen.

d)  Touristische Nebenleistungen
Das Umsatzsteuergesetz unterscheidet zwischen einer einheitlichen Leistung, die 
unselbständige Nebenleistungen enthalten kann, und mehreren selbständigen und 
damit bzgl. Leistungsort und -zeitpunkt sowie Anwendung von Steuersätzen oder 
Steuerbefreiungsvorschriften getrennt zu beurteilenden Hauptleistungen (Abschn. 
3.10 Abs. 1 UStAE).
Im Ausnahmefall gilt der Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung: Die Leistungen 
sind so eng miteinander verbunden, dass sie objektiv eine einzige untrennbare 
wirtschaftliche Leistung bilden. Die Aufspaltung der Gesamtleistung in ihre Ein-
zel teile wäre wirklichkeitsfremd. Es handelt sich insgesamt um eine komplexe 
Leistung; aus den zusammengefügten Einzelleistungen wird wirtschaftlich eine 
neue Leistung.31

Die folgenden Qualifi zierungsmerkmale helfen bei der Unterscheidung zwischen 
Nebenleistung und Hauptleistung:

• Eine Nebenleistung stellt für die Kundschaft keinen eige nen Zweck dar, sondern 
ist das Mittel dazu, dass die „eigent liche“ Leistung zu besseren oder optima len 
Bedingungen in Anspruch genommen werden kann32.

• Die Aufwendungen für die Nebenleistung stellen einen bloß marginalen Teil im 
Verhältnis zum Gesamtbetrag der Aufwendungen dar, um die Hauptleis tung 
zu erlangen33.

• Nebenleistungen haben akzessorischen Charakter. Sie tragen zum einen zur 
ordnungsgemäßen Ausführung der Hauptleistung bei und machen zum an-
deren im Vergleich zu dieser nur einen minimalen Teil des Pauschalpreises 
aus34.

☞ Beachten Sie:
Dem Umstand, dass ein Gesamtpreis in Rechnung gestellt wird, kommt keine 
entscheidende Bedeutung zu. Freilich kann es für das Vorliegen einer ein-
heitlichen Leistung sprechen, wenn ein Leistungserbringer seinen Kunden 
eine aus mehreren Teilen zusammengesetzte Dienstleistung gegen Zahlung 
eines Gesamt preises erbringt.
Ebenso wenig muss ins Gewicht fallen, dass Leistungen aufgrund einer einzi-
gen Vertragsgrundlage erbracht werden.35

31 Siehe Kapitel A.I.4.n) – BESTEUERUNGSORT IN DER REISEWIRTSCHAFT, „Einheitliche und kom-
plexe Leistungen“.

32 EuGH-Urteil vom 22.10.1998, Az.: C-308/96 bzw. C-94/97 – Madgett & Baldwin.
33 EuGH-Urteil vom 16.06.2005, Az.: C-200/04 – iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH.
34 EuGH-Urteil vom 22.10.1998, Az.: C-308/96 bzw. C-94/97 – Madgett & Baldwin.
35 BFH-Urteil vom 02.03.2011, Az.: XI R 25/09 – Hochseeangelreisen.
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Hotelfrühstück – Aufteilungsgebot versus Nebenleistung
Beim Verkauf von Beherbergungsleistungen in Verbindung mit Restau ra tions leis-
tungen wie Frühstück, Halbpension und Vollpension handelt es sich um eine einheit-
liche Leistung (Abschn. 3.10 Abs. 5 S. 1 sowie Abs. 6 Nr. 13 UStAE, Abschn. 12.16 
Abs. 8 UStG). Mit der Hauptleistung „Übernachtung“ gehen die Nebenleistungen 
„Verpfl egung zu den verschiedenen Tageszeiten“ einher. Davon ist insbesondere 
auszugehen, wenn die (Neben-)Leistung für den Leistungsempfänger keinen ei-
genen Zweck, sondern das Mittel darstellt, um die Hauptleistung unter optima-
len Bedingungen in Anspruch zu nehmen. Laut Urteil des Bundesfi nanzhofs vom 
15.01.2009 ist von der Verpfl egung als Nebenleistung auszugehen, wenn bei ei-
nem für das Reiseleistungspaket geleisteten Gesamtbetrag bspw. 12,5  %36 der 
Kundenzahlungen auf die Restauration entfallen. Hat die Restaurationsleistung in-
nerhalb des Leistungsbündels einen besonderen Stellenwert, so tritt sie auch kosten-
mäßig gegenüber den anderen Leistungen stark hervor. Dies ist z. B. bei Gourmet- 
oder Schlemmerreisen sowie bei exklusiven Kochkurs-Aufenthalten unter Anleitung 
von Starköchen der Fall. Die Restaurationsleistung fällt kostenmäßig innerhalb der 
Gesamtkosten erheblich ins Gewicht und ist nun nicht mehr als Nebenleistung zur 
Beherbergungsleistung anzusehen. Ihr kommt folglich als selbständige Einzelleistung 
eine eigene Beurteilung z. B. in Hinblick auf den Leis tungs zeitpunkt zu. 

Der BFH37 urteilte hierzu wie folgt:

• Bei Übernachtungen in einem Hotel unterliegen nur die unmittelbar der Beher-
bergung dienenden Leistungen des Hoteliers dem ermäßigten Umsatzsteuer-
satz von 7 %. 

• Frühstücksleistungen an die Hotelgäste gehören nicht dazu; sie sind mit dem 
Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern. Das gilt auch dann, wenn der Hotelier 
„Übernachtung mit Frühstück“ zu einem Pauschalpreis anbietet. 

• Es handelt sich hier anders als im EuGH-Urteil „Madgett und Baldwin“38 nicht 
um ein pauschales Leistungspaket, bestehend aus einer Hotelunterbringung 
mit Halbpension und Busbeförderung, sondern lediglich um Indivi dual über-
nachtungen mit Frühstück von Urlaubern.

• § 12 Abs. 2 Nr. 11 S. 2 UStG nimmt gerade nicht auf die Einstufung als Haupt- und 
Nebenleistung Bezug, sondern schließt alle Leistungen von der Anwendung des 

36 BFH-Urteil vom 21.11.2013, Az.: V R 33/10. Gleichartige Entscheidungen zu Übernachtung & Be wir-
tung: BFH-Urteil vom 20.03.2014, Az.: V R 25/11 und BFH-Urteil vom 15.01.2009, Az.: V R 9/06.

37 BFH-Urteil vom 24.04.2013, Az. XI R 3/11. 

☞ Beachten Sie:
Zu folgenden FG-Urteilen wurde Revision eingelegt:
-  FG Sachsen, Urteil vom 23.09.2020, Az.: 2 K 352/20; Revison eingelegt unter Az.: XI R 

34/20;
-  FG Hessen, Urteil vom 16.09.2020, Az.: 1 K 772/19, Revision eingelegt unter Az: XI R 7/21;
-  FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 24.09.2020, Az.: 6 K 2273/17, Revision eingelegt unter Az.: 

XI R 35/20.
Revision wurde zugelassen, da eine Entscheidung des BFH zum Aufteilungsgebot nach Ergehen 
der EuGH-Entscheidung „Stadion Amsterdam” vom 18.01.2018 (siehe Anhang C.V. - EuGH-
Rechtsprechung in der Reisewirtschaft) noch nicht vorliegt. Siehe auch FM Mecklenburg-
Vorpommern, Erlass vom 22.04.2021 unter Az.: S 7245-00000-2012/003.  

38 EuGH-Urteil vom 22.10.1998 – Madgett und Baldwin, Az.: C-308/96 bzw. C-94/97.
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ermäßigten Steuersatzes aus, die nicht unmittelbar der Beher ber gung dienen, 
unabhängig davon, ob ein gesondertes Entgelt hierfür gefordert wird. Diese 
Abgrenzung geht über die Unterscheidung von Haupt- und Nebenleistung hi-
naus und ist deutlich restriktiver. Der Grundsatz, dass die Nebenleistung das 
Schicksal der Hauptleistung teilt, wird von dem Aufteilungsgebot es § 12 Abs. 2 
Nr. 11 S. 2 UStG verdrängt.39 Demnach kommt es auf die Beurteilung der Früh-
stücksleistung als Nebenleistung zur „Vermietung von Wohn- und Schlaf-
räumen“, die die Vorinstanz40 verneint hatte, nicht an.

☞ Beachten Sie:
Handelt es sich bei der Restauration nicht mehr um eine Nebenleistung, 
da bspw. bei einem für das Reiseleistungspaket geleisteten Gesamtbetrag 
mehr als 12,5  % der Kundenzahlungen auf die Restauration entfallen, 
ist die Res tauration als eigenständige Leistung anzusehen. Auf sie fi ndet 
das Kon sum ortsprinzip Anwendung. Leistungsort ist der Ort, an dem die 
Speisen verzehrt werden. Das ist bei einem Hotelaufenthalt mit Frühstück 
in der Regel der Ort der Beherbergung. Die Nebenleistungsproblematik 
stellt sich bzgl. der Leis tungsortsbestimmung nicht, dafür wird sie ggf. 
für die Ermittlung des Steuersatzes interessant. In Deutschland ist für 
Be herbergungsleistungen und Leistungen, die nicht unmittelbar der Be-
herbergung dienen, in Hinblick auf den Steuersatz ein Aufteilungsgebot 
zu beachten. Demnach kommt der ermäßigte Steuersatz nicht für Res tau-
rationsleistungen zum Tragen (§ 12 Abs. 2 Nr. 11 S. 2 UStG). 
Unter umsatzsteuersystematischen Gesichtspunkten spricht einiges da-
für, dass das Frühstück als Nebenleistung weiterhin das umsatzsteuerliche 
Schicksal der Hauptleistung „Übernachtung“ trägt. Allerdings kann eine 
Nebenleistung mit einem anderen Steuersatz belastet sein, als die ihr zu-
grunde liegende Hauptleistung.41

39 BFH-Urteil vom 28.05.1998, Az.: V R 19/96. Die Vermietung und Verpachtung von Betriebs vor-
richtungen ist nicht von der Umsatzsteuer befreit, selbst wenn diese wesentliche Bestandteile eines 
Grundstücks sind. Dieses Aufteilungsgebot lässt auch keine Einbeziehung der Überlassung von 
Betriebsvorrichtungen in die Steuerbefreiung der Grundstücksvermietung unter dem Gesichtspunkt 
der unselbständigen Nebenleistung zu.

40 FG Sachsen, Urteil vom 14.12.2010, Az.: 3 K 1116/10. Das Finanzgericht Sachsen betrachtete 
Über nachtung und Frühstück als voneinander unabhängige Leistungen, die zwei unterschiedli-
che Bedürfnisse, Schlafmöglichkeit einerseits und Nahrungsaufnahme andererseits, befriedigen. 
Der entscheidende Senat differenzierte einerseits zwischen einer individuellen Hotelübernachtung, 
bei der das Frühstück am nächsten Morgen andernorts, etwa in einem Straßencafé, einer Früh-
stücks bar, einer Fast-Food-Kette oder dergleichen eingenommen werden bzw. unterbleiben 
kann, und Pauschalarrangements andererseits. Anders als möglicherweise bei Reisen, bei de-
nen sich an das Frühstück weitere Programmteile anschließen, etwa touristische Erlebnisse oder 
eine Tagungsteilnahme, ggf. auch kombiniert mit weiteren Mahlzeiten wie Mittag- und/oder 
Abendessen, fehle es bei Individualübernachtungen mit Frühstück an einer Verklammerung beider 
Leistungen, die das Frühstück als Nebenleistung der Übernachtung erscheinen lassen können.

41 Gemäß Unionsrechtsprechung ist die selektive Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf einzel-
ne Aspekte einer Leistung durch die Mitgliedstaaten zulässig, ohne die gefestigten Grundsätze von 
Haupt- und Nebenleistung zu verletzen. Die Klage der Europäischen Kommission gegen Frankreich, 
nicht auf alle Dienstleistungen von Bestattungsunternehmen einen ermäßigten Steuersatz anzu-
wenden, sondern diesen auf die Beförderung von Leichnamen in Trauerwagen zu beschränken, 


